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Ich halte das Vorgehen nicht für legitim. Bestehen Zweifel an der Dienstunfähigkeit des
Beamten, so besteht für diesen nach §44 Abs. 6 BBG die Pflicht, sich auf Weisung der Behörde
ärztlich untersuchen und ggf. auf Veranlassung von amtsärztlicher Seite beobachten zu lassen.
Genau das wäre das geeignete Mittel der Dienststelle, bei entsprechenden Zweifeln zu agieren.

Die arbeitsrechtliche (!) Möglichkeit zur Arbeitnehmerüberwachung wiederum gilt auch nur bei
handfestem Verdacht und nicht bereits bei Vorliegen von Indizien oder gar auf Basis von
Vermutungen. Nur im Falle eines solchen handfesten Verdachts können Arbeitnehmer durch
einen beauftragten Detektiv beobachtet werden.

Eine solche Dienstanweisung wie hier beschrieben, halte ich für völlig rechtswidrig und kann
den Betreffenden nur empfehlen, im Wiederholungsfall selbst zu remonstrieren.

Zitat von German

Zufällig habe ich, beim Sekretariat stehend mitbekommen, dass 2 Abteilungsleiter vom
Schulleiter schon den zweiten Tag hintereinander angewiesen worden, zur Baustelle
eines krank geschriebenen Kollegen zu fahren, um zu prüfen, ob dieser im
Krankenstand arbeitet. Die Bespitzelung war ohne Erfolg.
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